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Einleitung 

(1) Diese österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik wurden vom Lenkungsausschuß 
der Sektion „österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik" im ÖVE bei der 41. Sitzung 
am 8. November 1994 verabschiedet. Sie sind ein Nachtrag zu ÖVE-HG 43 Teil 2 (400)/1991. 

(2) Der Rechtsstatus dieser österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik ist den jeweils 
geltenden Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen. 

(3) Als Grundlage für diese Bestimmungen wurde das C E N E L E C - H D 400.2 D S1 / A2 venwendel. 
E s besteht sachliche Übereinstimmung. 

(4) Bleibt frei. 

(5) Bleibt frei. 

(6) Bleibt frei. 

(7) Die Hinweise auf Veröffentlichungen in den Fußnoten beziehen sich, sofern nicht anders ange
geben, auf den Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes. Zum Zeitpunkt der Anwen
dung dieses Heftes ist der durch Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls 
auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu berücksichtigen. 

(8) Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich erklärten österreichischen Be
stimmungen für die Elektrotechnik Ist zu beachten: 

(8.1) VonMorte, Ergänzungen, Erläuterungen (im Kleindruck) und Hinweise auf Fundstellen in ande
ren, verbindlich erklärten österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik werden auch 
von der Verbindlicherklärung erfaßt. 

(8.2) Einleitungen, Rechtsbelehrungen, Anhänge, Fußnoten und Hinweise auf Fundstellen in anderen 
Texten werden von der Verbindlicherklärung nicht erfaßt. 

(9) Die in diesem Heft angeführten österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik, 
ÖNORMEN der Elektrotechnik und sonstige technische Veröffentlichungen können vom ÖVE, 
Eschenbachgasse 9, A-6060 Wien, bezogen werden. 
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